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Vom 17. bis 19. Dezember 1955 fand im Warschauer 
Palast für Kultur und Wissenschaft der IV. Kongreß 
der Vereinigung Polnischer Juristen (ZPP) statt. Für 
uns Gastdelegierten aus der DDR war die Teilnahme 
an diesem Kongreß ein großes Erlebnis, für das wir 
den Gastgebern aufrichtigen Dank schulden.

Es ist unmöglich, in dem folgenden Bericht auf alle 
Probleme einzugehen, die unsere polnischen Freunde 
in drei Tagen angestrengter Arbeit im Plenum und 
in den sechs Kommissionen des Kongresses beraten 
haben. Deshalb sollen an dieser Stelle lediglich die 
hauptsächlichsten Ergebnisse des Kongresses zusam
mengefaßt werden*).

*

Der IV. Kongreß der ZPP, an dem etwa 400 Dele
gierte teilnahmen, tagte zu einer Zeit, in der die Werk
tätigen Volkspolens den Sechsjahrplan siegreich ab
schließen und sich auf die Aufgaben des neuen Fünf
jahrplanes vorbereiten.

Den Bericht über die Tätigkeit der Vereinigung er
stattete der Präsident der ZPP, Prof. Dr. J o d l o w s k i .  
Er sprach insbesondere über das moralische Antlitz 
der polnischen Juristen und betonte, daß von der Quali
tät der Moral der Juristen entscheidend ihre Autori
tät abhängt. Prof. Jodlowski entwickelte dann die 
weiteren Aufgaben für die nächste Periode. Er for
derte von der Vereinigung, sich aktiver an der Kodifi- 
zierung neuer Gesetze zu beteiligen und besonders 
diejenigen Juristen, die in der Wirtschaft arbeiten, in 
stärkerem Maße zu qualifizieren. In seinen weiteren 
Ausführungen behandelt Prof. Jodlowski auch die 
Mängel in der Arbeit der Vereinigung auf organisato
rischem Gebiet und deren ideologische Wurzeln. Um 
diese Mängel zu überwinden, muß die Vereinigung 
gegen alle Erscheinungen der Schönfärberei und für 
ein parteiliches Verhalten der Juristen in allen Fragen 
ihres Berufs und ihrer Tätigkeit kämpfen.

Am zweiten Tag des Kongresses begann die Dis
kussion in den sechs Kommissionen, in denen folgende 
Fragenkomplexe behandelt wurden: die Bedeutung
der Rechtsprechung im Dienste der werktätigen Mas
sen; aktuelle Probleme im Kampf gegen die Ver
brechen; die Rolle der Juristen bei der Verwirklichung 
der Aufgaben der Volkswirtschaft; die Rolle der Juri
sten bei der Verbesserung der Arbeit des Staatsappa
rates und bei der Herstellung einer engen Verbindung 
des Staatsapparates zu den Werktätigen; die Rolle des 
juristischen Verlages bei der Hebung der Qualifika
tion der Juristen und bei der Erziehung der Werk
tätigen zu einem neuen Rechtsbewußtsein; Fragen der 
Kodifizierung neuer Gesetze und der Anwendung die
ser Gesetze.

Die Beratungen im Plenum und in den Kommis
sionen erbrachten den Beweis, daß die polnischen Juri
sten, die tief erfüllt sind von der Lehre des Marxis
mus-Leninismus, sowohl in ihrer praktischen als auch 
in ihrer theoretischen Arbeit große Leistungen voll
bracht haben. Der Kongreß stellte in seiner Resolution 
ausdrücklich fest, „daß die polnischen Juristen und 
ihre Organisation beträchtliche Erfolge erzielt haben 
im Kampf um die Entwicklung und Festigung des 
Volksrechts, bei der Heranziehung der polnischen Jun
ten zur aktiven Beteiligung an der Erfüllung der Auf
gaben des Sechsjahrplans sowie bei der Mobilisierung 
der polnischen Juristen für die Verwirklichung der 
ihnen von der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei 
im Kampf um Sozialismus und Frieden gestellten Auf
gaben“.

Die polnischen Juristen sprachen aber auch mit 
einer bei uns in diesem Maße noch unbekannten Offen
heit über die Unzulänglichkeiten ihrer Arbeit. Als 
solche Unzulänglichkeiten wurden bezeichnet: Mängel 
bei der Popularisierung des Rechts unter den Werk
tätigen; ungenügende Heranziehung junger Juristen 
zur aktiven Arbeit in der Vereinigung; ungenügende

*) Über Einzelheiten der Arbeit des Kongresses werden 
Dozent Dr. Renneberg und Hauptabteilungsleiter Dr. Ostmann 
noch in „Staat und Recht“ bzw. im Mitteilungsblatt der VDJ 
berichten.

Konzentrierung der Anstrengungen auf die Probleme 
des Bündnisses zwischen der Arbeiterklasse und der 
Bauernschaft; mangelnde Beachtung der Probleme in 
der landwirtschaftlichen Produktion und bei der sozia
listischen Umgestaltung des Dorfes; ungenügende 
organisatorische Tätigkeit, die auf einem fehlerhaften 
und formalistischen Arbeitsstil beruht; Spontaneität in 
der Arbeit; ungenügende Kontrolle der Durchführung 
der Beschlüsse.

Nach der kritischen Einschätzung der bisher gelei
steten Arbeit sowie auf Grund der Diskussion in den 
einzelnen Kommissionen wurden folgende Hauptauf
gaben festgelegt:

„Die Tätigkeit der Vereinigung Polnischer 
Juristen hat sich auf diejenigen Probleme zu 
konzentrieren, die sich aus den Aufgaben ergeoen, 
die die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei dem 
Volk für die Erfüllung des Fünfjahrplans, für die 
Entwicklung der landwirtschaftlichen Produktion 
und die sozialistische Umgestaltung des Dorfes 
stellt.“

Es wird die Aufgabe der polnischen Juristen sein, 
hierbei das gesellschaftliche Eigentum zu verteidigen, 
den Kampf gegen Verschwendung und Spekulation 
zu führen und keine Verletzung der volksdemokra
tischen Gesetzlichkeit zuzulassen. Im Vordergrund der 
Aufgaben muß aber die erzieherische Arbeit stehen. 

„Zu den Aufgaben der ZPP gehört auch die 
ständige Sorge um ein hohes politisches und 
berufliches Niveau sowie um die entsprechende 
moralische Einstellung der Mitarbeiter der 
Rechtspflege.“

Diese Forderung der Entschließung ist im Hinblick 
auf die Tätigkeit der Rechtsanwälte noch konkretisiert 
worden. Viele Diskussionsbeiträge beschäftigten sich 
insbesondere mit den Fragen der Rechtsanwaltschaft. 
Die Rechtsanwälte müssen den Interessen der Werk
tätigen dienen, und es ist ihre Pflicht, bei der Findung 
der objektiven Wahrheit mitzuhelfen. Aber auch die 
Richter und Staatsanwälte müssen eine richtige Ein
stellung zu den Rechtsanwälten finden, denn die 
Kultur der gerichtlichen Tätigkeit verlangt in erster 
Linie ein richtiges Verhalten aller am Prozeß Be
teiligten.

Die ZPP wird vor allem die Juristen, die in der 
Wirtschaft oder in der Verwaltung arbeiten, in 
stärkerem Maße bei der Erfüllung ihrer Aufgaben 
unterstützen müssen. Das bezieht sich z. B. auf die 
juristische und organisatorische Hilfe für die Produk
tionsgenossenschaften und auf die enge Zusammen
arbeit mit den Gewerkschaften (Rechtshilfe für die 
Betriebsschlichtungskommissionen und die Sozialver
sicherung). Die Juristen der Staatsverwaltung müssen 
insbesondere eine bessere politische Ausrüstung „im 
Kampf gegen Bürokratie, gegen den papiernen Arbeits
stil, gegen die überflüssige Rechenschaftslegung und 
gegen den Formalismus in der Arbeit“ erhalten.

Einen breiten Raum der Diskussion auf dem Kongreß 
nahmen die Beiträge zu den Fragen der Popularisierung 
des Rechts ein. Hier sollen sich die Juristen besonders 
auf solche Fragen konzentrieren, die die Landbevölke
rung interessieren. Dabei soll erläutert werden, wie die 
Politik der Partei der Arbeiterklasse ihren Nieder
schlag in den Rechtsnormen findet und welchen tiefen 
humanistischen Gehalt das Recht Volkspolens hat. Der 
Kongreß brachte zum Ausdruck, daß die politische 
Massenarbeit ständig analysiert werden muß, damit die 
Vorträge aktuell und lebensnah sind.

Viele Diskussionsredner sprachen sich für eine aktive 
Mitarbeit der Juristen in den Komitees der Nationalen 
Front, in der Gesellschaft für polnisch-sowjetische 
Freundschaft, in den Kommissionen der National-Räte 
sowie in den Massenorganisationen aus. Diese Vor
schläge wurden auch in die Entschließung des Kon
gresses aufgenommen.

Von großer Bedeutung sind auch die Beschlüsse, die 
es den Juristen in der Vereinigung zur Pflicht machen, 
Aussprachen zwischen Theorie und Praxis zu organi
sieren. Die Vereinigung soll sich dafür einsetzen, daß
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